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Der Zugang zur 

Antragstellung 

wird erweitert: 

Die eingeführte 

„Startseite“ soll 

sich als 

Ausgangspunkt 

zu den Verfahren 

und Modulen für 

Antragsteller 

etablieren. 

Startseite
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Das Neuigkeitenfenster

ist übersichtlicher 

gestaltet, indem sich 

die Hinweise zu den 

einzelnen Antrags-

verfahren über einen 

Link in einem neuen 

Fenster öffnen. 

Neuigkeitenfenster
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Das Antragsteller-

postfach soll 

vorrangig dazu 

genutzt werden, 

Seriennachrichten, 

also Mitteilungen mit 

allgemeingültigem 

Informationswert, an 

die Antragsteller zu 

versenden. 

Antragsteller-Postfach und elektronischer Bescheidversand:
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Nachweis Aktiver Landwirt:

Der Nachweis 

„Aktiver Landwirt“ ist 

nur von Neu-Antrag-

stellern oder jenen 

AS zu erbringen, bei 

denen sich zum 

Vorjahr Änderungen 

ergeben oder einer 

der im Bild links 

dargestellten Punkte 

zutrifft. 
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Neuerungen zum Agrarantrag 2024
Erweiterte Möglichkeit zur Erfüllung von GLÖZ 8 im Jahr 2024

Erfüllung der 4 % nicht produktiver Ackerfläche durch:

 Ackerbrache und Landschaftselemente

 Leguminosen als Hauptkultur

 Anbau von Zwischenfrüchten

 Kombination der Varianten

 Hinweis: 

 Im Gegensatz zum Greening keine Anrechnungsfaktoren!

 Keine Doppelanrechnung von Leguminosen bei GLÖZ 8 und ÖR2/FP520
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Erweiterte Möglichkeit zur Erfüllung von GLÖZ 8 im Jahr 2024

Weiterhin zu beachten:

 Düngung gemäß Düngeverordnung ist möglich

 Kein PSM Einsatz bei ZF und Leguminosen

 Beim Anbau der Hauptkulturen, die den Zwischenfrüchten zeitlich 
vorausgehen, ist der Einsatz von PSM gestattet.

 ZF müssen bis zum 31.12. des Antragsjahres auf der Fläche verbleiben

 Kennzeichnung im Agrarantrag: GLÖZ8-Code 68 (Leguminosen) oder 67 
(Zwischenfrucht)
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Anpassungen der Öko-Regelungen ab 2024 

Wichtige Neuerungen sind: 

a) die Senkung der Einstiegsschwelle bei Öko-Regelung 1a („Brache“)

b) Prämienerhöhungen in Öko-Regelungen 1b/c, 2, 3 und 6a

c) die Vereinfachung der Form- und Größenvorgaben für Blühstreifen sowie 
Fördervoraussetzungen bei Öko-Regelung 4 (Extensivierung Dauergrünland)
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Vereinfachung ÖR 1b/c („Blühstreifen“):

 Form- und Größenvorgaben werden reduziert
 Keine Differenzierung zw. Fläche /Streifen
 Höchstgröße: 3ha
 Mindestbreite: 5m

Vereinfachung ÖR 4 („Extensivierung des Dauergrünlandes“):

 Die Restriktion, dass im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September nur an 
40 Tagen der Viehbesatz von 0,3 raufutterfressenden Großvieheinheiten 
(RGV) unterschritten werden darf, wird gestrichen. 

 Miteinbeziehung „Lämmer“ in den RGV „Schafe/Ziegen“
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Prämienerhöhungen:

4 Über die Prämienerhöhungen hinaus werden die Höchsteinheitsbeträge für das Antragsjahr 2024 von 
geplanten 110% auf 130% angehoben und bleiben somit identisch mit denen im Antragsjahr 2023. 
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Zeit für Fragen und Diskussionen


